
Bezugsteuer

Viele Unternehmen beziehen regelmässig 
Dienstleistungen aus dem Ausland – etwa 
IT-Leistungen, Management Services oder 
Beratungen. Was oft übersehen wird: In sol-
chen Fällen kann in der Schweiz Bezug-
steuer geschuldet sein.

Was ist die Bezugsteuer?
Die Bezugsteuer ist die Schweizer Mehr-
wertsteuer, die nicht von der ausländischen 
Leistungserbringerin, sondern von der in-
ländischen Leistungsempfängerin selbst 
geschuldet ist (Art. 45 ff. MWSTG). Sie 
kommt insbesondere zur Anwendung, wenn 
eine Leistung von einem Unternehmen ohne 
Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz be-
zogen wird und diese Leistung in der Schweiz 
steuerbar ist. Seit 1. Januar 2025 gilt die 
Bezugsteuerpflicht auch für die Übertra-
gung von Emissionsrechten, Zertifikaten 
und Bescheinigungen für Emissionsvermin-
derungen, Herkunftsnachweisen für Elek-
trizität und ähnlichen Rechten.
Auch Unternehmen, die nicht im Mehrwert-
steuerregister eingetragen sind, können be-
troffen sein: Wer im Kalenderjahr Leistungen 
aus dem Ausland von mehr als CHF 10 000 
bezieht, unterliegt ebenfalls der Bezugsteu-
erpflicht. Die Steuer wird nach den aktuell 
geltenden Mehrwertsteuersätzen berechnet.

Bezugsteuer in der Praxis
Die inländische Leistungsempfängerin muss 
jeweils selbstständig prüfen, ob ein Bezug-
steuertatbestand vorliegt. Zur Fehlerver-
meidung sollten Rechnungen aus dem Aus-

land systematisch geprüft und bei der 
Verbuchung mit einem entsprechenden 
Code erfasst werden, damit die Angaben 
für die Mehrwertsteuerabrechnung korrekt 
aus dem System generiert werden.
Bei Anwendung der Saldosteuersatzme-
thode ist die Bezugsteuer nicht bereits ab-
gegolten, sondern muss separat zum Nor-
malsatz deklariert werden. Die Leistungen, 
die der Bezugsteuer unterliegen, sind zu-
sammen mit der darauf entfallenden Steuer 
in der Mehrwertsteuerabrechnung der be-
treffenden Abrechnungsperiode zu erfas-
sen. Die deklarierte Bezugsteuer kann bei 
Anwendung der effektiven Abrechnungs-
methode im Umfang der Vorsteuerabzugs-
berechtigung gleichzeitig als Vorsteuer gel-
tend gemacht werden, was in der Praxis 
häufig übersehen wird.

Bezugsteuer – mögliche Stolperfalle 
in der Praxis

«In Kürze»
1.	 Unternehmen müssen selbststän-

dig beurteilen, ob ein Bezugsteuer
tatbestand vorliegt, und ausländi-
sche Rechnungen systematisch 
korrekt erfassen.

2.	 Die Bezugsteuer ist bei der 
Saldosteuersatzmethode nicht 
abgegolten.

3.	 Die Vorsteuerabzugsberechtigung 
ist bei Anwendung der effektiven 
Abrechnungsmethode zu prüfen.
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Als Sektions-
präsident ist es 
mir ein Anlie-
gen, Sie über 
diese aktuellen 
Themen zu 
informieren. 

Für Rückfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Gerhard Siegrist 
Präsident Sektion Aargau 
sektion-aargau@expertsuisse.ch

Ihr Experte



 EXPERT INFO, Ausgabe 2 | 2026

S. 2/4 

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Worum es geht
Die Gesundheit am Arbeitsplatz hat in der 
Schweiz einen hohen Stellenwert: Arbeits-
sicherheit, Gesundheitsschutz und Unfall-
prävention sind gesetzlich verankert und 
verpflichten Arbeitgebende zu angemes-
senen Schutzmassnahmen. Viele Unterneh-
men setzen zudem auf ein freiwilliges be-
triebliches Gesundheitsmanagement, um 
Belastungen zu verringern und die vorhan-
denen Ressourcen zu stärken. Durch eine 
gute Organisation, ergonomisch gestaltete 
Arbeitsplätze sowie gezielte Schulungen 
und transparente Kommunikation können 
Arbeitgebende den Arbeitsalltag von Büro
mitarbeitenden spürbar verbessern und 
ein gesundes sowie motivierendes Umfeld 
schaffen.

Ergonomie und Raumgestaltung
Ein entscheidender Aspekt für die tägliche 
Gesundheit ist die Gestaltung der physi-
schen Arbeitsumgebung. Ein moderner Bü-
roarbeitsplatz zeichnet sich heute dadurch 
aus, dass er sich dem Menschen anpasst 
und nicht umgekehrt. Dies beginnt bei der 
flexiblen Einrichtung, die einen regelmäs-
sigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen 
ermöglicht, um Wirbelsäule und Muskula-
tur zu entlasten. Neben der reinen Ergono-
mie spielt das Raumklima eine tragende 
Rolle für die Konzentrationsfähigkeit. Eine 
gute Luftqualität, angenehme Lichtverhält-
nisse und eine gedämmte Akustik reduzie-
ren den Stresspegel massgeblich und 
schaffen eine Atmosphäre, in der fokus-
siertes Arbeiten ohne vorzeitige Ermüdung 
möglich ist.

Psychische Resilienz
Die Arbeitswelt ist durch neue Arbeitsfor-
men grossen Veränderungen unterworfen. 
Diese können negative Auswirkungen haben, 
z. B., wenn Arbeitnehmende im Homeoffice 
vermehrt am Abend und am Wochenende 
arbeiten. Pragmatischer Gesundheitsschutz 
bedeutet hier vor allem, eine Kultur der 
Achtsamkeit und der offenen Kommunika-
tion zu etablieren. Eine klare Struktur der 
Arbeitsabläufe und eine realistische Pla-
nung der Aufgaben verhindern, dass per-
manenter Zeitdruck zur chronischen Be-
lastung wird. Führungskräfte nehmen dabei 
eine Schlüsselrolle ein, indem sie eine ge-
sunde Pausenkultur und arbeitsfreie Zeiten 
vorleben und ein offenes Ohr für die Be-
lange ihres Teams haben. Wenn die Verein-
barkeit von verschiedenen Lebensberei-
chen aktiv gefördert wird und Überstunden 
die Ausnahme bleiben, entsteht ein Klima 
der psychischen Sicherheit, das Erschöp-
fungszuständen effektiv vorbeugt.

Partizipation
Der Erfolg von Gesundheitsmassnahmen 
hängt massgeblich davon ab, wie sehr die 
Betroffenen in den Prozess einbezogen wer-
den. Gesundheitsschutz sollte kein starres, 
von oben verordnetes Konzept sein, son-
dern ein lebendiger Dialog zwischen allen 
Beteiligten im Unternehmen. Wenn Mitar-
beitende ihre Erfahrungen aus dem Ar-
beitsalltag direkt einbringen können, ent-
stehen oft effiziente und kostengünstige 
Lösungen, die auf hohe Akzeptanz stossen. 
Letztlich zeigt sich, dass Unternehmen, die 
den Gesundheitsschutz als festen Bestand-

teil ihrer Kultur begreifen, nicht nur ihre so-
ziale Verantwortung wahrnehmen, sondern 
sich auch einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt sichern.

Abwesenheitsmanagement
Ein systematisches, professionelles Abwe-
senheitsmanagement hilft, planbare und 
unplanbare Absenzen vollständig zu erfas-
sen, Stellvertretungen zu organisieren und 
darüber hinaus auch zu erkennen, welche 
Ursachen zu Absenzen führen. Dies hilft, 
wiederholt auftretende kurzfristige Abwe-
senheiten als Warnsignale zu erkennen, um-
sichtig zu reagieren, frühzeitig Gespräche 
mit den Betroffenen zu führen und Massnah-
men zu ergreifen. Auch bei längeren Absen-
zen ist eine kontinuierliche Kommunikation 
zwischen Unternehmen und Arbeitnehmen-
den wichtig. Dadurch ist sichergestellt, dass 
beide Seiten informiert bleiben und das Un-
ternehmen die notwendige Unterstützung 
für den Wiedereinstieg bieten kann.

Gesundheitsschutz – eine pragmatische Auslegeordnung 
für Büromitarbeitende

«In Kürze»
1.	 Gesundheitsschutz umfasst 

die psychische und physische 
Gesundheit.

2.	 Eine aktive Einbindung der 
Mitarbeitenden erhöht die 
Akzeptanz und Wirksamkeit.

3.	 Abwesenheitsmanagement 
und Reintegration sind wichtige 
Bestandteile.
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Pflichten des Verwaltungsrats

Worum es geht
Wer ein Unternehmen führt, trägt Verant-
wortung – nicht nur in guten Zeiten, son-
dern auch dann, wenn die finanzielle Lage 
eng wird. Dementsprechend gehören die 
Finanzkontrolle sowie die Finanzplanung 
zu den unübertragbaren Aufgaben des 
Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat (VR) 
muss sicherstellen, dass das Unternehmen 
jederzeit zahlungsfähig bleibt, und seine 
Liquidität regelmässig überwachen. Zeich-
net sich ab, dass die fälligen Verbindlich-
keiten nicht mehr erfüllt werden können, 
muss er Massnahmen ergreifen. Zudem 
trägt er die Verantwortung für den Erhalt 
des Kapitals. Bei Kapitalverlust oder Über-
schuldung muss er ebenfalls tätig werden. 
Wer diese Pflichten vernachlässigt, kann 
persönlich haftbar gemacht werden.

Kapitalverlust
Zeigt die letzte Jahresrechnung, dass die 
Hälfte des Aktienkapitals und der nicht aus-
schüttbaren Reserven durch Verluste auf-
gezehrt, also nicht mehr durch Nettoaktiven 
gedeckt ist, liegt ein Kapitalverlust vor. In 
diesem Fall muss der Verwaltungsrat eigen-
ständig Massnahmen zur Beseitigung des 
Kapitalverlusts treffen und, falls erforder-
lich, eine Generalversammlung einberufen 
und bei dieser zusätzliche in ihren Zustän-
digkeitsbereich fallende Sanierungsmass-
nahmen beantragen. Ein Kapitalverlust lässt 
sich durch Erhöhung des Eigenkapitals oder 
durch Reduktion des Fremdkapitals besei-
tigen. Eigenkapital kann bspw. durch eine 
Aktienkapitalerhöhung oder über die im Ge-
setz vorgesehene Aufwertung von Grund-
stücken und Beteiligungen erhöht werden. 

Fremdkapital kann bspw. über einen For-
derungsverzicht reduziert werden. Gesell-
schaften, die keine Revisionsstelle haben 
(Opting-out), müssen ihre letzte Jahres-
rechnung vor der Genehmigung durch die 
Generalversammlung von einem zugelas-
senen Revisor eingeschränkt prüfen lassen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die 
wirtschaftliche Lage nicht schlechter ist, 
als sie der VR darstellt. Diese Prüfpflicht 
entfällt, sofern der VR beim Gericht ein Ge-
such um Nachlassstundung einreicht.

Überschuldung
Sobald eine «begründete Besorgnis» be-
steht, dass die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft durch ihre Aktiven nicht mehr 
gedeckt sind – wenn also die Schulden das 
gesamte Vermögen der Gesellschaft über-
steigen –, ergeben sich folgende Handlungs-
pflichten für den VR: Er muss je einen Zwi-
schenabschluss zu Fortführungs- und zu 
Veräusserungswerten erstellen und diese 
durch die Revisionsstelle resp. den vom 
VR ernannten zugelassenen Revisor prü-
fen lassen. Unter gewissen gesetzlich de-
finierten Voraussetzungen kann jedoch ggf. 
auf die Erstellung des einen oder anderen 
Zwischenabschlusses verzichtet werden 
(Art. 725b Abs. 1 OR). Ziel und Zweck dieser 
Prüfung ist wiederum, dass der VR die Si-
tuation nicht beschönigt. Ist die Gesellschaft 
überschuldet, so hat der VR die Pflicht, das 
Gericht zu benachrichtigen, woraufhin 
dieses den Konkurs über die Gesellschaft 
eröffnet. Der VR darf von der Benachrich-
tigung des Gerichts absehen, wenn Gesell-
schaftsgläubiger im Umfang der Überschul-
dung ihre Forderung stunden und im Rang 

hinter alle anderen Gläubiger zurückgetre-
ten sind oder wenn eine konkrete Aussicht 
besteht, dass die Gesellschaft innert 90 
Tagen saniert und die Überschuldung be-
hoben werden kann, ohne dass dadurch die 
Gläubigerforderungen zusätzlich gefähr-
det werden.

Verantwortung des VR
Bei Vorliegen eines Kapitalverlusts verlangt 
das Gesetz, dass der VR «mit der gebotenen 
Eile» tätig wird; eine fixe Frist wird nicht ge-
nannt. Bei einer Überschuldung hingegen 
wird von «unverzüglich» gesprochen. Ent-
scheidend ist, dass der VR solche Situatio
nen ernst nimmt, zeitnah sowie nachvoll-
ziehbar handelt und seine Überlegungen 
und Beschlüsse drittverständlich dokumen-
tiert. Bleibt der VR untätig oder handelt er 
zu spät, kann er für den daraus entstehen-
den Schaden persönlich haftbar gemacht 
werden.

Verwaltungsratspflichten: Liquiditätssicherstellung 
und Sanierungsanordnung

«In Kürze»
1.	 Unabhängig von der finanziellen 

Situation ist die Zahlungsfähigkeit 
dauernd zu überwachen.

2.	 Darüber hinaus hat der Verwal-
tungsrat bei Kapitalverlust 
oder Überschuldung zeitnah zu 
reagieren.

3.	 Das Gesetz auferlegt dem Verwal-
tungsrat konkrete Pflichten; 
verletzt er diese, kann er dafür 
haftbar gemacht werden.
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Die hier aufgeführten Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Dennoch kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Zudem  
können diese Beiträge eine eingehende Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Eine Haftung kann weder für die Inhalte noch für deren Nutzung übernommen werden.

Wir sind Mitglied von EXPERTsuisse. Der Verantwortung verpflichtet.

EXPERTsuisse, der Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand, bildet, unterstützt und vertritt seine 
eidg. dipl. Experten. Seit 100 Jahren ist EXPERTsuisse seiner Verantwortung verpflichtet gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik. www.expertsuisse.ch

Geldwäschereigesetzgebung

Worum es geht
Am 26. September 2025 verabschiedete 
die Bundesversammlung das neue Bundes-
gesetz über die Transparenz juristischer 
Personen und die Identifikation der wirt-
schaftlich berechtigten Personen (TJPG) 
sowie eine Teilrevision des Geldwäsche
reigesetzes (GwG), welche den Kreis der 
dem Gesetz unterstellten Personen auf be-
stimmte Beratungsdienstleister ausdehnt. 
Beide Erlasse samt deren Ausführungsbe-
stimmungen treten voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft. Sowohl 
für Unternehmen als auch für Beratende 
drängt es sich auf, in den kommenden Wo-
chen abzuklären, ob sie von der geänder-
ten Geldwäschereigesetzgebung betroffen 
sind, und wie sie die neuen Pflichten ggf. 
umsetzen werden. Ausserdem sollten erste 
Vorbereitungen getroffen werden.

Transparenzregister
Das TJPG führt ein zentrales, eidgenössi-
sches Register der wirtschaftlich berech-
tigten Personen ein, welches vom EJPD ge-
führt wird. Dem neuen Gesetz unterstellt 
sind u. a. sämtliche nicht-börsenkotierten 
Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und Genossenschaf-
ten. Diese müssen künftig bei ihren Gesell-
schaftenden diverse Informationen und Un-
terlagen einholen, um deren Identität sowie 
jene der am Gesellschaftsanteil wirtschaft-
lich berechtigten Personen ermitteln, über-
prüfen und dokumentieren zu können. Für 
jede wirtschaftlich berechtigte Person sind 
bspw. Name, Geburtsdatum, Staatsange-
hörigkeit, Adresse sowie Art und Umfang 

der Kontrolle im Transparenzregister zu hin-
terlegen. Die Meldung an das Transparenz-
register erfolgt über die Plattform easyGov.
swiss. Als Vorbereitung auf das Inkraft-
treten des TJPG empfiehlt es sich, die Re-
gistrierung bei EasyGov bereits jetzt vor-
zunehmen. Dies ermöglicht es, sich bei 
Inbetriebnahme des Registers auf die ge-
setzlichen Meldepflichten zu konzentrieren 
resp. einen Dienstleistungserbringer damit 
zu beauftragen, was zwingend über Easy-
Gov erfolgen muss.

Ausdehnung des GwG auf Beratende
Die GwG-Revision dehnt den Kreis der dem 
GwG unterstellten Personen auf Beratende 
aus. Erfasst werden natürliche und juristi-
sche Personen, die berufsmässig für Dritte 
bestimmte Dienstleistungen erbringen. Un-
terstellte Tätigkeiten sind u. a. die Grün-
dung und die Verwaltung von Sitzgesell-
schaften, die Domizilgewährung oder das 
Vorbereiten und Durchführen von Immobi-
lientransaktionen. Bereits ein «Mitwirken» 
bei den aufgeführten Tätigkeiten genügt 
für die Unterstellungspflicht unter das GwG. 
Den unterstellten Beratenden – Anwälte, 
Notarinnen und Treuhänder, aber auch al-
len anderen Personen, welche bei solchen 
Transaktionen mitwirken – werden diverse 
Pflichten auferlegt: Sie haben die Kundin 
oder den Kunden zu identifizieren sowie die 
wirtschaftlich berechtigte Person festzu-
stellen und die entsprechenden Abklärun-
gen zu dokumentieren. Mitarbeitende sind 
zu schulen und interne Prozesse dahinge-
hend anzupassen, dass Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung verhindert werden. 

Bei begründetem Verdacht auf eine delik-
tische Tätigkeit einer Kundin oder eines 
Kunden haben die Beratenden der nationa-
len Meldestelle unverzüglich Meldung zu 
erstatten. Darüber hinaus müssen sie sich 
einer von der FINMA anerkannten Selbst-
regulierungsorganisation (SRO) anschlies
sen. Nebst der Beurteilung, ob sie in den 
erweiterten Geltungsbereich des GwG fal-
len, geht es für die Beratenden somit auch 
darum, abzuschätzen, mit welchem admi-
nistrativen Mehraufwand zu rechnen und 
wie dieser abzuwickeln ist.

Revision der Geldwäschereigesetzgebung: 
Transparenzregister und Beratungstätigkeiten

«In Kürze»
1.	 Die Neuerungen in der Geldwäsche

reigesetzgebung treten voraus-
sichtlich im zweiten Halbjahr 2026 
in Kraft – erste vorbereitende 
Massnahmen sollten jetzt getrof-
fen werden.

2.	 Transparenzregister: Unterneh-
men und Unternehmende sollten 
prüfen, ob sie unter das TJPG fallen 
und ggf. die Anmeldung bei 
der Plattform easyGov.swiss vor-
nehmen.

3.	 GwG-Pflichten: Beratende sollten 
prüfen, ob sie von den neuen 
GwG-Bestimmungen betroffen 
sind und wie sie die neuen 
Pflichten ggf. umsetzen können.

http://www.expertsuisse.ch

